
 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

haftet nicht und gewährt keinen Erfolg durch die Teilnahme an der 

Veranstaltung bspw. durch Zugewinn von Kunden, Steigerung der Bekanntheit o.a. 

(2) Die verschuldensunabhängige Haftung des Veranstalters nach § 536a Absatz 1, 1. Alternative BGB 

wegen Mängeln im Rahmen einer Vermietung, die bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 

vorhanden sind, ist ausgeschlossen, soweit er den Mangel nicht arglistig verschwiegen hat oder 

soweit es sich um eine wesentliche Vertragspflicht („Kardinalpflicht“, Kardinalpflichten sind solche 

Pflichten, die vertragswesentliche Rechtspositionen beinhaltet, die dem Aussteller nach Inhalt und 

Zweck des Vertrages durch den Veranstalter gerade zu gewähren sind bzw. auch solche Pflichten, 

deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglichen und auf 

deren Einhaltung der Aussteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf) handelt. Diese 

Haftungsbeschränkung gilt sinngemäß auch für unsere Haftung im Hinblick auf den Ersatz 

vergeblicher Aufwendungen. 

(3) Der Veranstalter haftet für leichte Fahrlässigkeit nur bei Verletzung von Kardinalpflichten (siehe 

Definition in Absatz 2). Seine Haftung für leichte Fahrlässigkeit dieser Kardinalpflichten ist beschränkt 

auf den nach der Art des Vertrages vorhersehbaren, vertragstypischen Durchschnittsschaden.  



 
 

 

Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Vertragsgegenstandes sind, sind 

nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des 

Vertragsgegenstandes typischerweise zu erwarten sind. 

Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung, 

auch nicht beim Fehlen zugesicherter Eigenschaften, sowie auch nicht für die Ansprüche des 

Ausstellers aus Produkthaftung und aus gesetzlich zwingenden Haftungstatbeständen. 

Die Haftungsbeschränkungen gelten im gleichen Umfang zu Gunsten der Organe, der Beschäftigten 

und sonstigen Erfüllungsgehilfen und Subunternehmern des Veranstalters. 

Der Veranstalter haftet für jede Art von Fahrlässigkeit und Vorsatz bei der ihm zurechenbaren 

Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. 



 
 

 



 
 

 


